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Abkürzungsverzeichnis 

AGR Amt für Gemeinde und Raumordnung 

AUE Amt für Umweltkoordination und Energie 

AZ Ausnützungsziffer gemäss BauG bis 2017 

BauG Baugesetz des Kt. Bern 

BauR Gemeindebaureglement von 1992 

BauV Bauverordnung des Kt. Bern 

BewD Bewilligungsdekret des Kt. Bern 

BGF Bruttogeschossfläche 

BMBV Verordnung über die Begriffe und Messweisen im Bauwesen 

BR Gemeindebaureglement nach OPR 

DTV Durchschnittlicher täglicher Verkehr  

ES Empfindlichkeitsstufe 

FIAS Fachinstanz Altstadt Büren a. A. 

GF Geschossfläche gemäss BMBV 

GFZ Geschossflächenziffer gemäss BMBV 

GH Gebäudehöhe gem. BauR von 1992 und Gesamthöhe gem. BMBV 

ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 

Bedeutung 

KEnV Kantonale Energieverordnung 

OPR Ortsplanungsrevision 

PP Parkplatz 

UeO Überbauungsordnung 

ZPP Zone mit Planungspflicht 

BR Baureglement gemäss BMBV 

MIV Motorisierter Individualverkehr 

LV Langsamverkehr (Fuss- und Veloverkehr u.ä.) 

öV Öffentlicher Verkehr 
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Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Büren a. A. führt Basler & 

Hofmann momentan die Ortsplanungsrevision durch, welche unter anderem eine 

Überarbeitung des Baureglements gem. BMBV umfasst. Ziel ist eine Genehmigung der 

OPR bis 2018. Die Genehmigung der Überbauungsordnung Bielstrasse-Hägniweg soll 

noch vor Genehmigung der OPR erfolgen. Auch für die Erarbeitung der UeO ist 

zwingend die Verordnung über einheitliche Begriffe und Messweisen im Bauwesen 

(BMBV) umzusetzen.  

 

Parallel zum UeO-Verfahren ist eine Änderung des Baureglements notwendig 

(Geringfügiges Verfahren nach Art. 122 Bauverordnung), da Nutzungsmass, 

Gebäudehöhe und Attikageschoss von den Vorgaben gem. Art. 34 Abs. 5 BauR 

abweichen und die BMBV umzusetzen ist. 

 

1.2  Ziel und Zweck der UeO 

Das Areal liegt in einem ISOS-Gebiet mit Erhaltungsziel b: Erhalten der Eigenschaften, 

die für die angrenzenden Ortsbildteile wesentlich sind. Angrenzende Ortsbildteile 

dürfen z.B. durch eine auffällige Höhenentwicklung nicht beeinträchtigt werden. Ziel der 

UeO ist es eine ortsbildverträgliche Bebauung zu schaffen. 

 

Es gilt die Interessen von Grundeigentümer und Gemeinde zu vereinen. Somit ist auf 

der einen Seite hochwertiger und gut vermietbarer Wohnraum zu schaffen und auf der 

anderen Seite eine ortsbildverträgliche Überbauung zu erstreben. 

Aus diesem Grund wurde das Verfahren einer Variantenstudie gewählt, an welcher ein 

breites Spektrum der Betroffenen teilgenommen hat.  

 

 

2.  Variantenstudie 

2.1  Ziel und Zweck der Variantenstudie 

Es wurden folgende Ziele für die Variantenstudie definiert: 

_ Definition ortsbildverträglicher Kriterien für das Gebiet 

_ Entwicklung von mehreren Varianten und Abwägung unterschiedlicher Möglichkeiten 

_ Entscheid für eine Bestvariante als Grundlage der UeO 

 

2.2  Workshopverfahren 

Um die o.g. Ziele zu erreichen wurden Workshops durchgeführt. Somit wurden alle 

Beteiligten des Planungs- und Genehmigungsprozesses ab einer frühen 

Bearbeitungsphase involviert. Das Wokshopverfahren ermöglicht den 

Meinungsaustausch und kontroverse Diskussionen. Dadurch wird ein gemeinsamer 

Konsens erreicht. 
  

Ortsplanungsrevision und BMBV 

Baureglementsänderung 

Ziel 1: ISOS Ortsbilder 

Ziel 2: Interessenabwägung 
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Was  Wann  Ziele 

Startsitzung und Grundlagen  25.11.2015 _ Kommunikation der Überbauungswünsche 
_ Einigung auf ein Genehmigungsverfahren gem. altem 

BauR 

Workshop I: Obstbauliche Studie  23. 02. 2016 _ Gemeinsame Definition ortsbaulicher Ziele 
_ Variantenbewertung gem. ortsbaulicher Ziele 
_ Einigung über bestes ortsbauliches Konzept 

Workshop II: Vertiefung der 
ortsbaulichen Studie 

 14. 04. 2016 _ Bewertung von Varianten des besten ortsbaulichen 
Konzeptes 

_ Entscheid zur Bestvariante 
_ Festlegung der Grundsätze der UeO 

Tab. 1 Workshopverfahren 

 

2.3  Akteure 
Institution  Name Funktion 

Gemeinde  Kurt Eggenschwiler Bauverwalter 

 Walter Rey FIAS Fachinstanz Altstadt Büren an der Aare 

 Christoph Kuhn Präsident Bau- und Planungskommission 

Kanton  Jean-Michel Vetter Amt für Gemeinden und Raumordnung 
(AGR) 

Bauherrschaft  Daniel Zumbach Grundeigentümer, Generalunternehmer 

 Patric Pauli Architekt 

Ortsplaner  Judith Rütsche Raumplanerin 

 Anne-Lene Mage Stadt- und Regionalplanerin 

Tab. 2 Involvierte Akteure 

 

Mit dieser Gruppe war eine breite Interessensvertretung an den Workshops und 

Diskussionen vorhanden. Mit dem Involvieren aller Instanzen wird eine hohe 

Planungssicherheit angestrebt. 

 

2.4  Ergebnisse 

Als Ergebnis konnte über folgende Punkte eine Einigung getroffen werden: 

_ Geeignetes ortsbauliches Gesamtkonzept 

_ Geeignete erhöhte Ausnutzung und verträgliche Gebäudetypologien 

_ Vielfältige Freiraumtypologien (Korrespondenz zwischen öffentlichen und privaten 

Flächen) und Integration umliegender ortsbildprägender Elemente, wie Obstbäume 

und Allee 

_ Zentrale Erschliessung für MIV über Bielstrasse 

 

Siehe Anhang 
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Hägniweg. Damit wird das offene Erscheinungsbild des Hägniweges wieder 

aufgenommen. Die an den Hägniweg angrenzende zentrale Freifläche lädt zur 

gemeinsamen Nutzung ein und unterstützt damit die ortsbauliche Öffnung gegenüber 

Hägniweg und dem angrenzendem Quartier. Diese Freifläche bietet Raum für 

unterschiedliche (halb-)öffentliche Nutzungen: von der grösseren Spielfläche bis zu 

einem zentralen Begegnungsort im Inneren des Areals. Zudem wird dem Bedarf an 

privaten Aussenräumen mit optimaler Südwest-Ausrichtung nachgekommen. Mittels 

klarer Nutzungszuweisung und Freiflächendefinitionen wird somit eine Vielfältigkeit an 

öffentlichen und privaten Freiräumen geschaffen. Der ehemalige Bauernhofcharakter 

wird mittels gezielter Pflanzung von Obstbäumen und/oder Mittelstammbäumen wieder 

aufgenommen. Die bestehende Allee entlang der Bielstrasse wird aufgenommen und 

bis zur Ecke Bielstrasse-Hägniweg fortgeführt. Sie dient ebenfalls der 

Strassenraumdefinition. Die Ecke Bielstrasse-Hägniweg ist ein ortsbaulich markanter 

Punkt und wird mit einer entsprechenden Gestaltung gewürdigt. Alle Bauten haben ein 

einheitliches Höhenprofil, um der Überbauung eine ruhige und gleichförmige Wirkung 

zu geben. 

 
Abb. 3 Ortsbauliches Gesamtkonzept (20.05.2016, M9 AG) 

Abb. 4 Veranschaulichung de ortsbaulich markanten Ecke Bielstrasse-Hägniweg (aus Bielstrasse 
kommend mit Blickrichtung nach N auf den Perimeter) 
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3.2.3  Ausnutzung 

Seit 01.04.2017 sind das revidierte Baugesetz sowie die revidierte Bauverordnung des 

Kantons Bern in Kraft. Gemäss Art. 11c BauV wird für Büren a. A., Raumtyp 

Agglomerationsgürtel mit Entwicklungsachse, eine minimale GFZo von 0.7 gefordert. 

Die Ortsplanungsrevision von Büren a. A. ist noch nicht abgeschlossen. Demnach sind 

abgesehen von der vorliegenden Planung noch die alten Messweisen rechtsgültig. Zur 

vereinfachten Handhabung werden entsprechend GFZo und AZ vergleichend ermittelt. 

Rechtsgültigkeit erhält in Zukunft die GFZo. 

 

Gemäss Art. 24 BR 1992 gilt für die Berechnung der Ausnützungsziffer (AZ)  

Art. 93 BauV vom 06.03.1985. Die Ausnützungsziffer ist die Verhältniszahl zwischen 

der anrechenbaren Bruttogeschossfläche der Gebäude und der anrechenbaren 

Landfläche.  

Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller dem Wohnen oder dem 

Gewerbe dienenden oder hierfür verwendbaren ober- und unterirdischen 

Geschossflächen einschliesslich der Mauer- und Wandquerschnitte. Nicht angerechnet 

werden: 

a) zu Wohnungen gehörende Keller- und Dachräume, sofern sie nicht als Wohn- 

oder Arbeitsräume (Art. 63) verwendbar sind; 

b) eine zu einem Wohnraum gehörende Galerie im Dachraum, sofern sie keine 

anrechenbaren Räume erschliesst; 

c) Heiz-, Kohlen-, Tankräume, Räume für Energiespeicher und Waschküchen; 

d) Maschinenräume für Lift-, Ventilations- und Klimaanlagen; 

e) allen Bewohnern, Besuchern und Angestellten dienende Ein- oder 

Abstellräume für Motorfahrzeuge, Velos und Kinderwagen sowie in 

Mehrfamilienhäusern und Wohnsiedlungen die Gemeinschaftsräume; 

 

Mit dem neuen BauG gem. BMBV wird das Mass der Ausnutzung anhand der 

oberirdischen Geschossflächenziffer (GFZo) ermittelt (Art. 11c BauV). Die GFZo ist das 

Verhältnis der Summe aller oberirdischen Geschossflächen (GF) zur anrechenbaren 

Grundstücksfläche. Die Summe aller Geschossflächen besteht aus folgenden 

Komponenten: 

_ Hauptnutzflächen (HNF) 

_ Nebennutzflächen (NNF) 

_ Verkehrsflächen (VF) 

_ Konstruktionsflächen (KF) 

_ Funktionsflächen (FF) 
  

Baugesetzrevision 2017 

Ausnützungsziffer AZ 

Geschossflächenziffer GFZ 
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Bei der Ecke Bielstrasse-Hägniweg handelt es sich um eine öffentliche Kleinfläche. Sie 

ist eine Besonderheit für das Areal und gilt als städtebaulicher Knotenpunkt, da 

sämtliche Strassen und Wege hierher führen. Diese Ecke übernimmt die Funktion 

eines Eingangs ins gesamte Areal und in die T30-Zone (Hägniweg). Bei 

Wiederaufnahme der Dreiecksform vom arealinternen Begegnungsort, kann die Ecke 

Hägniweg das städtebauliche Konzept unterstreichen und auf ein einheitliches 

Bebauungsbild deuten. Die Ecke kann kleinräumig aber klar erkennbar ausgestaltet 

werden. Ihre Aufenthaltsqualität spielt gegenüber seiner räumlichen Funktion eine eher 

untergeordnete Rolle. Sie ist öffentlich zugänglich und dient bei Bedarf als 

Aufenthaltsbereich.  

(Siehe Anhang: Erste Vorschläge zu Gestaltungsmöglichkeiten) 

 

Die vorhandene Baumallee an der Bielstrasse wird bis zur Ecke Bielstrasse/Hägniweg 

fortgeführt.  

 

Der gegenwärtige Obstbaumcharakter des Areals wird aus ortsbaulichen Gründen 

berücksichtigt und in die Planung aufgenommen. Künftige Baumpflanzungen können in 

kleinen Gruppen mittels Klein- bis Mittelstammbäumen erfolgen. 

 

3.2.6  Gebäudetypologie 

Es werden zwei Gebäudetypen mit einheitlichem Höhenprofil vorgesehen. Sie 

unterscheiden sich in der Gebäudelänge. Die zwei grösseren Baukörper an der 

Bielstrasse nehmen das Erscheinen des gegenüberliegenden massigen Bauernhauses 

auf und dienen sowohl einer gut definierten Abgrenzung zum Arealinneren als auch als 

Lärmriegel. Die drei kleineren Gebäudetypen im Südwesten des Areals nehmen die 

Volumetrie des angrenzenden Einfamilienhausgebietes wieder auf. Während die 

Baukörper der Bielstrasse entsprechend ihrer gut angeschlossenen und sichtbaren 

Lage allein durch ihre massigere Volumetrie repräsentativer wirken, ermöglichen die 

drei kleineren Gebäude entsprechend ihrer zurückgezogeneren Lage mehr 

Privatsphäre. Beide Baureihen definieren klar einen öffentlichen arealinternen Bereich. 

Somit werden eine Einheitlichkeit der Arealbebauung sowie eine Integration zur 

umliegenden Bebauung erreicht.  

 

Durch die unterschiedlichen Wohnungsgrössen und Anzahl Wohneinheiten wird eine 

durchmischte Überbauung mit einem ausgewogenen Angebot an Familien- und 

Kleinwohnungen angestrebt. Um die örtlichen Vorteile für ein qualitativ hochwertiges 

Wohnen zu nutzen, sind die Attika-Wohnungen zum privaten Aussenbereich 

ausgerichtet, so dass optimale Besonnung, Ruhe und Privatsphäre gewährleistet 

werden können. Eine entsprechende Anpassung der Attikaregelungen ist notwendig. 

 

Siehe Anhang 
  

Ecke Bielstrasse-Hägniweg 

Baumallee 

Arealbepflanzung 

Gebäudetypologie 

Wohnungen 
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3.2.7  Energieversorgung 

Gemäss Kommunalem Energierichtplan der Gemeinde Büren a. A. wird der 

vorliegende Planungsperimeter als Eignungsgebiet für Erdwärmenutzung deklariert 

(Energieträger Grundwasser). 

Seit in Krafttreten des Kommunalen Energierichtplanes 2014 hat sich die 

Energieversorgungssituation in Büren geändert. Ein neuer Wärmeverbund u.a. mit 

Anschluss des Gebietes Beunde und dem Schulareal ist in Planung. Energieträger ist 

Holz. Nachbarliegenschaften des Planungsperimeters werden an den Wärmeverbund 

angeschlossen. Die erforderlichen Leitungen liegen somit innerhalb des 

Planungsperimeters. Die vorliegende Infrastruktur soll genutzt werden, um den 

Planungsperimeter an den Wärmeverbund anzuschliessen. 

 

3.3  Vorschriften 

Die UeO wurde gemäss den Vorschriften des BauR von 1992 erarbeitet, wird jedoch 

auch nach dem neuem BR (gemäss BMBV) anwendbar sein. (vgl. Kapitel 

Ausgangslage) 

 

Da die Untergeschosse in den Baubereichen B2 und B3 im Mittel bis zu 1.7m über die 

Fassadenlinie hinausragen können, soll ausgeschlossen werden, dass Wohn- oder 

Gewerbenutzungen realisiert werden können. (vgl. Erläuterung zu Art. 8 UeV) 

 

Das Mass der Nutzung ist gemäss BauR von 1992 mittels AZ definiert. Gemäss 

revidierter BauV ist das Nutzungsmass mittels GFZo zu definieren. Im BR wird 

entsprechend die minimale und maximale GFZo definiert, während in den UeO-

Vorschriften die maximal zulässige Geschossfläche je Baubereich nach BMBV 

festgehalten wird.  

 

Als unterirdische Bauten gelten auch Unterniveaubauten. 

 

Gemäss Art. 20 BauR von 1992 wird die Gebäudehöhe in den Fassadenmitten vom 

gewachsenen Boden gemessen. Die Gesamthöhe gemäss Art. 14 BMBV hingegen ist 

der grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion 

und den lotrecht darunter liegenden Punkten auf das massgebende Terrain. Um eine 

Abstimmung zwischen dem BauR 1992 und dem neuen BR gem. BMBV zu 

gewährleisten, wird die Kote der Dachkonstruktion angegeben.  

Die zulässigen Abweichungen von +/-0.5m sind von einem vergleichsweise hohen 

Grundwasserspiegel und der Geländemorphologie abhängig. 

Grundwasserspiegel und Geländemorphologie sind ausschlaggebend für die 

angehobenen Untergeschosse in den Baubereichen B2 und B3. 

 

An- und Kleinbauten sind gemäss Art. 6 Abs. 1 Bstb. A BewD definiert. In diesen 

Bereichen können Kleinbauten wie gedeckte Velounterstände und bei Bedarf 

Kehrichtsammelstellen, erstellt werden. Von dort aus kann der Kehricht z.B. vom 

Hauswart zur zentralen Sammelstelle gebracht werden, wenn das Müllfahrzeug kommt. 
  

Wärmeverbund Büren a. A.  

Art. 4 Ergänzendes Recht 

Art. 5 Art der Nutzung 

Art. 6 Mass der Nutzung 

Art. 7 Baubereiche 

Art.8 Kote Dachkonstruktion und 
Anzahl Vollgeschosse 

Art. 9 An- und Kleinbauten 



Basler & Hofmann  Büren an der Aare:Überbauungsordnung Bielstrasse-Hägniweg undBaureglementsänderung  13 

     
 

 

Die Pflicht zur Errichtung der Fassaden in einer Flucht sichert ein ruhiges, einheitliches 

und gut gefasstes Strassenbild. Zugleich kann ein gewisser Spielräum gewahrt werden, 

der es ermöglicht im Rahmen des Baugesuchs auf besondere Platzverhältnisse im 

engen Raum zu reagieren (wie etwa mittels platzintensiven behindertengerechten 

Rampen). Aus diesem Grund wird auf eine Gestaltungsbaulinie mit Anbaupflicht 

verzichtet. 

 

Der arealinterne Begegnungsort übernimmt als Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität 

eine wichtige sozialräumliche Funktion, da er Identifikation und Zusammenhalt der 

Bewohnenden fördern soll. Zudem dient er als Wendemöglichkeit für 

Rettungsfahrzeuge. 

 

Im Gegensatz zum Begegnungsort, hat die Ecke Bielstrasse-Hägniweg vor allem eine 

bauliche Funktion zu erfüllen. Sie stellt einen wichtigen räumlichen Blickpunkt und 

Eingang in das Quartier dar und ist entsprechend zu gestalten (siehe Kapitel 

Freiräume). 

 

Die privaten Aussenbereiche ermöglichen eine individuelle Privatsphäre. Jedoch soll 

mittels Einschränkung derer Einfriedungsmöglichkeiten eine Abschottung verhindert 

werden. Eine einheitliche Gestaltung, z.B. mittels gleicher Materialisierung soll zu einer 

ruhigen und zusammengehörenden Ensemblewirkung beitragen. 

 

Bei Pflanzung der Baumallee ist auf die erforderlichen Sichtweiten der Tiefgaragenein- 

und Ausfahrt sowie die Ein- und Ausfahrt der Besucherparkplätze und die Gestaltung 

der Ecke Bielstrasse-Hägniweg Rücksicht zu nehmen.  

 

Das Terrain darf nicht wesentliche verändert werden, d.h. die Geomorphologie des 

Areals muss ablesbar bleiben. Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels wird ein 

Spielraum bei der Terraingestaltung akzeptiert. 

Um das Bild einer einheitlichen Überbauung nicht zu gefährden, sind sichtstörende 

oder arealzerschneidende Elemente nicht gestattet. 

 

Eine kurze Variantenstudie zur Anordnung der Besucherparkplätze befindet sich im 

Anhang. 

 

Der freizuhaltende Sichtbereich wurde provisorisch anhand des Richtprojektes 

festgelegt. Der definitive freizuhaltende Sichtbereich ist von der Lage der Ein- und 

Ausfahrten zur Tiefgarage und Besucherparkplätzen abhängig. Er ist im Rahmen des 

Baubewilligungsverfahrens abschliessend zu definieren und zu berücksichtigen (siehe 

Anhang). 

 

Aus Gründen der Geruchsbelästigung und zum Schutz vor Witterung, Ungeziefer und 

Tieren ist die Hauptkehrichtsammelstelle zu überdachen. 
  

Art. 11 Fassadenflucht 

Art. 14 Begegnungsort 

Art. 15 Ecke Bielstrasse-
Hägniweg 

Art. 16 Gemeinsame 
Grünbereiche und private 
Aussenbereiche 

Art. 17 Baumallee und 
Arealbepflanzung 

Art. 18 Terraingestaltung 

Art. 19 Zentrale Erschliessung 

Art. 22 Provisorischer 
freizuhaltender Sichtbereich 

Art. 26 
Hauptkehrichtsammelstelle 
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3.4  Überbauungsplan 

Die schematische Lage der Baumallee an der Bielstrasse überschneidet sich aus 

Lesbarkeitsgründen mit dem freizuhaltenden Sichtbereich. Die Lage der Ein- und 

Ausfahrt der Besucherparkplätze und der Tiefgarage wird im Rahmen des 

Baubewilligungsverfahrens festgelegt. Somit kann der definitive freizuhaltende 

Sichtbereich ebenfalls erst im Baubewilligungsverfahren festgelegt werden. Die 

Alleepflanzung ist innerhalb des freizuhaltenden Sichtbereiches nicht zulässig. Mit der 

Baueingabe wird ein Umgebungsgestaltungsplan eingereicht, auf welchem die Art und 

Lage der Bepflanzung festgehalten werden.  

 

Die Hauptkehrichtsammelstelle muss nicht zwingend auf der zentralen 

Erschliessungsfläche liegen.  

 
 

4.  Geringfügige Änderung Artikel 34 Absatz 5 Baureglement 

Parallel zum Erlass der UeO wird eine Änderungen des Art. 34 Abs. 5 ZPP 4 

Bielstrasse-Hägniweg BauR von 1992 im geringfügigen Verfahren nach Artikel 122 

Absatz 6 BauV durchgeführt, da das Mass der Nutzung, Gebäudehöhe/ Gesamthöhe, 

Geschosszahl und Attikaregelungen geändert werden:  

_ Die Ausnützungsziffer wird durch die GFZo ersetzt. Zugleich werden das minimale 

und maximale Verdichtungsmass erhöht: 

_ AZ min. 0.5 �Æ       GFZo min 0.7 

_ AZ max 0.6 + Bonus �Æ  GFZo max. 1.7  

_ vgl. hierzu Kap. 3.2.3 Ausnutzung 

_ Auf eine Definition der Gesamthöhe im Rahmen der ZPP wird verzichtet. 

_ Vgl. hierzu Kap. 3.3 Vorschriften 

_ Die Regelungen zum Attikageschoss weichen von der Regelung im Baureglement 

ab und werden für die ZPP neu definiert.. Die Attikageschosse bieten einen Ersatz 

für private Aussenräume und dienen der Schaffung von hochwertigem Wohnraum. 

Sie können entsprechend grosszügig angelegt werden.  

_ Vgl. hierzu Kap. 3.2.6 Gebäudetypologie 

 
 

5.  Verfahren 

5.1  Allgemein 

Die Überbauungsordnung wird im ordentlichen Verfahren gem. Art. 58 ff BauG 

durchgeführt. Die Baureglementsänderung erfolgt parallel im gemischt-geringfügigen 

Verfahren nach Art. 122 Abs. 7 BauV. 

 

5.2  Mitwirkung 

Die Mitwirkung fand vom 13. Oktober bis 18. November 2016 statt. Es sind keine 

Eingaben eingegangen. 

Baumallee und Arealbepflanzung 

Hauptkehrrichtsammelstelle 







 

Anhang 1 Variantenstudie: Ausschnitt 
  

Variantenstudie: Ausschnitt 
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2. Analyse /  
Definition ortsbaulicher Kriterien 
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Kriterien 1a und 1b: Funktion Strassenraum 

Fussweg zu Schulweg / KiGa  

Fussweg zu Ntzg. täglicher Bedarf 

Fussweg zu Freizeitnutzung 

Fussweg zu Haltestelle 

Arbeitsweg 

Wichtige Achse für LV + MIV 

Wichtige LV-Verbindung 

5’ 

5’ 

10’ 

15’ 

15’ 
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